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Zusammenfassung der Information:  

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim nimmt folgende Information zur Kenntnis: 

Die Verwaltung wird aufgrund der Vielzahl an regelnden Planungsinstrumenten keine 
Vorkaufsrechtssatzung aufstellen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  

  

Einnahmen:  

 keine  

  

Finanzierung:  

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Aufgrund der Vielzahl an bereits existierenden rechtsverbindlich regelnden 
Planungsinstrumenten im Kernbereich von Handschuhsheim, wird im Stadtteil kein 
zusätzlicher Bedarf zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für 
notwendig erachtet. 
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Begründung:  

1. Ausgangssituation 

Mit dem Antrag 0071/2019/AN vom 11.04.2019 bat der Bezirksberat Handschuhsheim um 
Prüfung, ob eine Satzung zur Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 25 Baugesetzbuch 
(BauGB) für Handschuhsheim erlassen werden kann. 

1.1. Ziele und Erforderlichkeit einer Vorkaufsrechtssatzung 

Grundsätzlich kann die Stadt Heidelberg gemäß § 25 Absatz 1 Nummer 2 BauGB durch 
Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. Die 
Zielsetzung der Vorkaufsrechtssatzung besteht darin, mittels Grunderwerb der Stadt oder 
Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter, die Realisierung von städtebaulichen 
Maßnahmen, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten. 

Das durch die Vorkaufsrechtssatzung begründete Vorkaufsrecht ergänzt die allgemeinen 
Vorkaufsrechte, die in den Fällen des § 24 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 BauGB bestehen. Unter 
anderem kann das allgemeine Vorkaufsrecht durch die Stadt in förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten, in Bereichen einer Erhaltungssatzung, bei Außenbereichsflächen, die im 
Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt sind, in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 
34 Absatz 2 BauGB vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können, soweit die 
Grundstücke unbebaut sind sowie in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes von Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in 
Überschwemmungsgebieten, angewandt werden. 

Der Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung mit besonderem Vorkaufsrecht nach § 25 Absatz 1 
Nummer 2 BauGB ist erforderlich, wenn ein besonderes Sicherungsbedürfnis besteht. Durch 
das besondere Vorkaufsrecht können Erschwerungen für die Bauleitplanung und andere 
städtebauliche Maßnahmen für den Fall, dass geplante Grundstücksverkäufe nicht im Einklang 
mit deren Zielen stehen, vermieden werden. Weiter kann die Stadt dadurch, dass sie durch die 
Ausübung des besonderen Vorkaufsrechts Grundstücke in Gebieten von Bebauungsplänen 
beziehungsweise in Bereichen beabsichtigter städtebaulicher Maßnahmen sichern kann, die 
Verwirklichung dieser Maßnahmen erleichtern und beschleunigen. Im Gegensatz zum 
Vorkaufsrecht nach § 25 Absatz 1 Nummer 1 BauGB erfasst das Vorkaufsrecht nach § 25 
Absatz 1 Nummer 2 BauGB sowohl bebaute auch unbebaute Grundstücke. 

1.2.  Wirkung des Vorkaufsrechts 

Gegenstand des Vorkaufsrechts können gemäß § 28 Absatz 2 Satz 2 BauGB in Verbindung mit 
§ 463 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur rechtswirksame Kaufverträge über Grundstücke 
beziehungsweise Grundstücksteile sein. Beim Kauf von Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz oder von Erbbaurechten besteht kein Vorkaufsrecht (vergleiche 
§ 24 Absatz 2, § 25 Absatz 2 BauGB). 

Die tatsächliche Ausübung des Vorkaufsrechts erfordert nach dem Baugesetzbuch bestimmte 
Tatbestände, die im Gesetz abschließend geregelt sind. So können Vorkaufsrechte gemäß § 24 
Absatz 3 Satz 1, § 25 Absatz 2 Satz 1 BauGB grundsätzlich nur ausgeübt werden, wenn dies 
durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt ist. Es muss ein öffentliches Interesse 
vorliegen, welches den Eintritt in den Kaufvertrag erforderlich macht und das Grundstück muss 
seinem Verwendungszweck zugeführt werden. Der Verwendungszweck für das Grundstück ist 
entsprechend anzugeben. Somit muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob es eine 
gesetzliche Grundlage zum Eintritt in den Kaufvertrag gibt und, ob die genannten 
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Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufrechtes vorliegen. Das Vorkaufsrecht darf nicht 
eingesetzt werden um lediglich den Grundbesitz der Gemeinde, ohne Bezug zu einer 
städtischen Maßnahme zu mehren. Die Ausübung des Vorkaufrechts ist gemäß § 26 BauGB 
unter anderem ausgeschlossen, wenn das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Missstände oder Mängel im 
Sinne des § 177 BauGB aufweist. 

1.3. Vorkaufsrecht in der Stadt Heidelberg 

In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Heidelberg vom 14.02.2019 wurde im Rahmen der 
Anfrage 0013/2019/FZ die Frage behandelt, wie oft und in welchen Stadtteilen in Heidelberg in 
den letzten Jahren das Vorkaufsrecht der Kommune nach § 24 BauGB genutzt wurde.  

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung lag in den letzten Jahren kein 
Sachverhalt vor, der zu einer Ausübung des Vorkaufrechtes führte. Die Absicherung der 
städtebaulichen Ziele erfolgte bislang durch Bebauungspläne, Vereinbarungen oder 
Umlegungsverfahren. Auf Basis des Naturschutz- und des Wassergesetzes wurden in den 
letzten Jahren hingegen mehrfach Vorkaufsrechte ausgeübt. Satzungsgebiete, die ein 
besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB auslösen, existieren in Heidelberg nahezu 
flächendeckend in der Altstadt, Bahnstadt, Bergheim und in der Weststadt. 

 
Abbildung 1: Auszug Teil der Gesamtstadt: Flächen mit allgemeinen und besonderen Vorkaufsrechten nach § 24 und 
§ 25 BauGB 

2. Vorhandene Planungsinstrumente in Handschuhsheim 

Die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Handschuhsheim wird bereits durch eine Vielzahl 
von rechtskräftigen Bebauungsplänen geregelt. 
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Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des historischen Ortskerns von Handschuhsheim 
obliegt dieser sowie dessen angrenzenden Straßenzüge zusätzlich der im Jahr 2002 in Kraft 
getretenen Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB. Ergänzend wird das Ortsbild, das in 
besonderem Maße die verschiedenen Entwicklungsphasen mit ihren unterschiedlichen 
Gestaltungselementen widerspiegelt, durch die im Jahr 2003 in Kraft getretene 
Gestaltungssatzung gesichert. 

Im kompletten Geltungsbereich der Erhaltungssatzung hat die Stadt Heidelberg bereits die 
Möglichkeit, das allgemeine Vorkaufsrecht nach § 24 Absatz 1 Nummer 4 BauGB auszuüben. 
Westlich des Geltungsbereichs der Erhaltungssatzung vom Angelweg im Norden bis zur 
Richard-Wagner-Straße im Süden besteht darüber hinaus gemäß den aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten die Möglichkeit nach § 24 Absatz 1 Nummer 7 BauGB 
Vorkaufsrechte auszuüben. 

Die folgende Abbildung macht deutlich, dass nach Abzug der Flächen, die bereits ein 
allgemeines Vorkaufsrecht gemäß § 24 BauGB auslösen, nur sehr wenige Flächen 
übrigbleiben, für die kein städtisches Vorkaufsrecht besteht.  

Abbildung 2: Auszug Planungsinstrumente in Handschuhsheim 

3. Ergebnis 

Über die bereits existierenden rechtsverbindlich regelnden Planungsinstrumente hinaus, wird im 
Stadtteil kein zusätzlicher Bedarf zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
für notwendig erachtet. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt:  

  Ziel/e: 
SL 2  Erhaltenswerte kleinräumige städtebauliche Qualitäten respektieren  

  

Begründung:  
Mittels Vorkaufsrechtssatzung besteht die Möglichkeit eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung zu unterstützen. Aufgrund bereits bestehender 
Planungsinstrumente, wird im Stadtteil jedoch kein zusätzlicher Bedarf zur 
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für notwendig 
erachtet. 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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